
§ 10 	 Gremiensitzungen und Beschlüsse
1.	Der Präsident des Stifterverbandes ist zugleich Präsident 

der Mitgliederversammlung und des Kuratoriums. Er 
leitet die Sitzungen dieser Gremien sowie die des Vor­
standes und des Präsidiums und bestimmt den jeweiligen 
Schriftführer. Der Präsident wird von einem anderen 
Mitglied des Präsidiums vertreten. In Gremiensitzungen 
wählen die Anwesenden einen Versammlungsleiter, 
wenn kein Mitglied des Präsidiums anwesend ist.

2.	Zu den Gremiensitzungen lädt der Präsident unter Ein­
haltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter 
Angabe der Tagesordnung ein. Die Einladung zur Mit­
gliederversammlung kann auch unter Wahrung einer 
Frist von vier Wochen durch Bekanntgabe im Bundes­
anzeiger erfolgen. Eine Gremiensitzung ist einzuberu­
fen, wenn ein Fünftel der Stimmberechtigten dies unter 
Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt.

3.	Das Kuratorium und der Vorstand sind bei Anwesen­
heit von mindestens einem Drittel ihrer Mitglieder 
beschlussfähig. Sie sind auch bei Anwesenheit einer 
geringeren Zahl von Vertretern beschlussfähig, wenn 
nicht drei der anwesenden Mitglieder widersprechen.

4.	Mit Ausnahme der in § 11 Abs. 1 genannten Fälle 
werden Beschlüsse, auch solche gem. § 10 Abs. 5, mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Sitzungsleiters. In Wahlen entscheidet bei Stimmen­
gleichheit das Los. Die Art der Abstimmung bestimmt 
der Sitzungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 
und geheim durchgeführt werden, wenn ein Drittel der 
erschienenen Stimmberechtigten dies verlangt.

5.	Zwischen den Gremiensitzungen kann das Präsidium 
veranlassen, dass Beschlüsse im schriftlichen Verfahren 
gefasst werden. Die Hauptverwaltung versendet sodann 
die für eine sachgerechte Entscheidung notwendigen 
Unterlagen an alle Stimmberechtigten mit der Bitte, 
möglichst umgehend und schriftlich ein Votum abzu­
geben. Das Beschlussergebnis wird vom Präsidium auf 
der Grundlage derjenigen schriftlichen Voten festge­
stellt, die innerhalb von 6 Wochen nach Versendung 
der Beschlussunterlagen bei der Hauptverwaltung 
eingegangen sind, und dem beschließenden Gremium 
spätestens auf der nächsten Gremiensitzung mitgeteilt.

6.	Über die Gremiensitzungen ist eine vom Sitzungsleiter 
und vom Schriftführer zu unterzeichnende Nieder­
schrift zu fertigen.

7.	In dieser Satzung genannte Fristen beginnen mit dem 
auf die Absendung des entsprechenden Schreibens 
folgenden Tag. Die genannten Schreiben gelten als dem 
Mitglied zugegangen, wenn sie an die letzte dem Stif­
terverband vom Mitglied schriftlich bekannt gegebene 
Adresse gerichtet sind.

8.	Die Gremien regeln im Übrigen ihre Geschäftsordnung 
selbst.

§ 11	 Satzungsänderung, Auflösung, 
	 Vermögensanfall, Stellung des Finanzamtes

1.	Beschlüsse über Änderungen der Vereinszwecke oder 
sonstige Satzungsbestimmungen oder die Auflösung 
des Stifterverbandes bedürfen einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der in der Mitgliederversammlung abgege­
benen gültigen Stimmen. Zu etwaigen vom Registerge­
richt verlangten oder sonst zweckmäßigen Satzungs­
änderungen wird der Vorstand ermächtigt.

2.	Bei Auflösung des Stifterverbandes oder bei Wegfall 
seiner bisherigen Zwecke fasst die Mitgliederversamm­
lung Beschluss über die ausschließliche und unmittel­
bare Verwendung des Vermögens für gemeinnützige 
wissenschaftsfördernde Zwecke durch eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft. Beschlüsse über die 
künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach 
Zustimmung des Finanzamtes ausgeführt werden.
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Satzung



§ 1 	 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Mittel
1.	Der Verein führt den Namen „Stifterverband für die 

Deutsche Wissenschaft e. V.“ (Stifterverband).

2.	Der Stifterverband hat seinen Sitz in Frankfurt a. M. Er 
ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht zu Frank­
furt a. M. eingetragen.

3.	Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4.	Die Mittel zur Erfüllung der Zwecke des Stifterver­
bandes sollen aufgebracht werden durch Beiträge der 
Mitglieder, Geld- und Sachspenden, Stiftungen, letzt­
willige Verfügungen und dergleichen.

§ 2 	 Zwecke
1.	Der Stifterverband verfolgt ausschließlich und unmit­

telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2.	Zweck des Stifterverbandes ist vorrangig die Förderung 
von Wissenschaft und Forschung. Daneben ist auch die 
Förderung von Bildung und Erziehung Zweck des Stif­
terverbandes. Die Satzungszwecke werden im In- und 
Ausland verwirklicht, insbesondere durch:

•	 Beschaffung von Mitteln für die Verwirklichung der 
steuerbegünstigten Zwecke anderer Körperschaften 
oder Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der 
Wissenschaft, Forschung, Bildung und Erziehung die­
nen, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die 
Max-Planck-Gesellschaft, der Deutsche Akademische 
Austauschdienst, die Alexander von Humboldt-Stiftung, 
die Studienstiftung des deutschen Volkes, Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen;

•	 Vergabe von Förderungsmitteln zur Durchführung von 
Projekten in Wissenschaft und Forschung, Bildung und 
Erziehung. Empfänger der Mittel sind Hochschulen, 
Forschungsinstitute, sonstige wissenschaftliche Ein­
richtungen und Organisationen der Wissenschaft sowie 
Nachwuchswissenschaftler, Wissenschaftler und Ge­
lehrte (Hilfspersonen im Sinne der Abgabenordnung). 
Forschungsergebnisse werden der Öffentlichkeit durch 
geeignete Maßnahmen zugänglich gemacht;

•	 Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen, 
die die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung, 
Bildung und Erziehung in der Öffentlichkeit stärken.

3.	Zweck des Stifterverbandes ist weiter die Förderung des 
gemeinnützigen Stiftungswesens.

4.	Der Stifterverband ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Stifterverbandes dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten kei­
ne Zuwendungen aus den Mitteln des Stifterverbandes. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken 
des Stifterverbandes fremd sind, oder durch unverhält­
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 	 Mitglieder und Förderer
1.	Mitglied des Stifterverbandes können Unternehmen, 

sonstige Organisationen und Einzelpersonen werden. 
Die Mitgliedschaft wird durch die Abgabe einer Bei­
trittserklärung gegenüber dem Generalsekretär des Stif­
terverbandes beantragt, der auch über die Aufnahme 
entscheidet.

2.	Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, der der 
Hauptverwaltung drei Monate vor Ablauf des Ge­
schäftsjahres schriftlich mitzuteilen ist.

3.	Die Höhe des Mindestbeitrages wird von der Mitglie­
derversammlung bestimmt. Der Generalsekretär des 
Stifterverbandes kann in besonderen Fällen Befreiung 
von der Beitragspflicht erteilen.

4.	Vorstand und Kuratorium können um Wissenschaft 
und Bildung verdiente Personen zu Ehrenmitgliedern 
ohne Beitragspflicht und Personen mit besonderen 
materiellen Verdiensten um die Förderung der Zwecke 
des Stifterverbandes zu Ehrenkuratoren ernennen. 
Ehrenmitglieder und Ehrenkuratoren haben Sitz und 
Stimme in der Mitgliederversammlung.

5.	Förderer des Stifterverbandes sind solche Unternehmen, 
sonstige Organisationen und Einzelpersonen, die, ohne 
Mitglied des Stifterverbandes zu sein, eine Spende min­
destens in Höhe des Mitgliedsbeitrages leisten. 

§ 4 	 Organe
Organe des Stifterverbandes sind

• die Mitgliederversammlung	
• das Kuratorium 	
• der Vorstand	
• das Präsidium.

§ 5 	 Mitgliederversammlung

1.	In der Mitgliederversammlung haben eine Stimme

• jedes Mitglied des Stifterverbandes	
• die Mitglieder des Kuratoriums	
• die Mitglieder des Vorstandes	
• die Ehrenmitglieder und Ehrenkuratoren	
• die Mitglieder der Landeskuratorien.

	 Unternehmen und Organisationen können sich bei der 
Mitgliederversammlung durch eine leitende Persönlich­
keit vertreten lassen.

2.	Der ordentlichen Mitgliederversammlung obliegen die 
Wahl und die Entlastung des Vorstandes sowie die 
Wahl des Kuratoriums.

3.	Die ordentliche Mitgliederversammlung soll jährlich 
stattfinden.

§ 6 	 Kuratorium
1.	Das Kuratorium kann bis zu 100 Mitglieder umfassen. 

Es soll alle vier Jahre eine Neuwahl stattfinden. Wieder­
wahl ist zulässig. Bis zur Höchstmitgliederzahl können 
Mitglieder vom Kuratorium kooptiert werden; darunter 
können Vertreter von Spitzenverbänden der Wirtschaft 
und der Wissenschaftsorganisationen für die Dauer 
ihrer Amtsführung berufen werden.

2.	Das Kuratorium spricht gegenüber dem Vorstand Emp­
fehlungen in Grundsatzfragen der Förderungspolitik 
des Stifterverbandes aus. Es wird vom Vorstand über 
die Jahresrechnung sowie über die Verwendung der 
Mittel informiert. 

3.	Das Kuratorium tritt jährlich mindestens einmal zu­
sammen.

§ 7 	 Vorstand und Präsidium
1.	Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, zwei Vize­

präsidenten, dem Schatzmeister und dem Generalse­
kretär, die das Präsidium bilden, sowie bis zu weiteren 
25 gewählten Mitgliedern. Die Mitgliederversammlung 
wählt den Vorstand, dieser wählt das Präsidium. Es sol­
len alle zwei Jahre Neuwahlen stattfinden. Wiederwahl 
ist zulässig.

	 Dem Vorstand gehören ferner von Amts wegen die 
Vorsitzenden der Landeskuratorien des Stifterverbandes 
sowie die jeweiligen Präsidenten/Vorsitzenden der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Max-Planck-
Gesellschaft, des Wissenschaftsrates, des Bundesver­
bandes der Deutschen Industrie, der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages an.

2.	Der Vorstand beschließt den Haushalt für das jewei­
lige Geschäftsjahr sowie das Förderungsprogramm 
des Stifterverbandes. Dem Vorstand obliegt ferner die 
Entgegennahme des Jahresberichts sowie die Beschluss­
fassung über die Jahresrechnung.

3.	Der Vorstand tritt jährlich mindestens einmal zusam­
men. Im Falle der Verhinderung kann sich ein Vor­
standsmitglied nur durch ein anderes Vorstandsmitglied 
vertreten lassen.

§ 8 	 Aufgaben des Präsidiums
1.	Dem Präsidium obliegt die Führung der Geschäfte 

nach Maßgabe der Satzung sowie der Beschlüsse des 
Vorstandes gemäß § 7 Abs. 2. Es ist Vorstand im Sinne 
des § 26 BGB. Jeweils zwei Präsidiumsmitglieder sind 
gemeinschaftlich zur Vertretung berechtigt.

2.	Die Durchführung der laufenden Geschäfte obliegt 
dem Generalsekretär des Stifterverbandes als Leiter der 
Hauptverwaltung (Geschäftsstelle).

§ 9 	 Landeskuratorien
1.	Der Stifterverband erfüllt seine Aufgaben in den Bun­

desländern durch seine Landeskuratorien. Mitglieder 
der Landeskuratorien sind Repräsentanten von Unter­
nehmen und Körperschaften sowie Einzelpersönlich­
keiten, die auf Grund ihrer Funktion, ihrer Kenntnisse 
und ihrer Erfahrungen zur Erreichung der Aufgabe der 
Landeskuratorien beitragen können. 

2.	Die Mitglieder der Landeskuratorien werden vom Prä­
sidenten des Stifterverbandes in Abstimmung mit dem 
Vorsitzenden des jeweiligen Landeskuratoriums auf 
drei Jahre berufen.
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